
Eugen-Jaekle-Chorverband
Sitzung am 23.10.2019
TOP: Finanzen
1. ENTWICKLUNG DER KOSTENSTELLEN UND PROJEKTE

2. EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG 

3. MAßNAHMEN MITTELVERWENDUNG



Die wichtigsten Projekte und 
Kostenstellen in aller Kürze
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Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2019
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Vermögensentwicklung
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Abgabenordnung (AO)
§ 55 Selbstlosigkeit
1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke -
verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

Nr. 5: Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsätzlich zeitnah für ihre 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist 
auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe 
Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgenden 
zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden.
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Abgabenordnung (AO)
§ 62 Rücklagen und Vermögensbildung
(1) Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teilweise

1. einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu 
erfüllen;

2. einer Rücklage für die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern zuführen, die zur Verwirklichung der 
steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke erforderlich sind (Rücklage für Wiederbeschaffung). Die Höhe der Zuführung 
bemisst sich nach der Höhe der regulären Absetzungen für Abnutzung eines zu ersetzenden Wirtschaftsguts. Die 
Voraussetzungen für eine höhere Zuführung sind nachzuweisen;

3. der freien Rücklage zuführen, jedoch höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung und darüber 
hinaus höchstens 10 Prozent der sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel. Ist der 
Höchstbetrag für die Bildung der freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann diese unterbliebene Zuführung in den 
folgenden zwei Jahren nachgeholt werden;

(2) Die Bildung von Rücklagen nach Absatz 1 hat innerhalb der Frist des § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu erfolgen. Rücklagen 
nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sind unverzüglich aufzulösen, sobald der Grund für die Rücklagenbildung entfallen ist. Die 
freigewordenen Mittel sind innerhalb der Frist nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu verwenden.
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Zwischenfazit
• Die Kostenstellen und Projekte haben sich viel besser entwickelt als erwartet. 

• Letztes Jahr wurde ein Überschuss von 1.619 € erwirtschaftet.

• Dieses Jahr wird der Überschuss noch höher ausfallen. 

• Wir sind dazu aufgefordert, die erwirtschafteten Mittel zeitnah für den 
satzungsmäßigen Zweck zu verwenden.
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Geplante Mittelverwendung
• Finanzierung des großen Projekts „Chorjugendjubiläum auf der 
Kapfenburg“ aus überwiegend eigenen Mitteln.

• Gestaltung Chorverbandstag.

• Wiederbeschaffung der EDV-technischen Ausstattung der 
Geschäftsstelle.

• Honorierung der Beratungstätigkeit des Vorsitzenden in 
satzungsmäßigen Fragen unserer Mitgliedsvereine.

• Intensivierung der Teilnahme unserer Vorstandsmitglieder (alle sind 
gemeint) bei Seminaren durch Kostenerstattung durch den EJC.
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Finanzielle Auswirkung
Posten Betrag 2019 Betrag 2020

• Chorjugend Kapfenburg (2020) 6.000

• Chorverbandstag (2020) 1.200

• Wiederbeschaffung der EDV-technischen Ausstattung der 
Geschäftsstelle (2019)

2.000

• Honorierung Beratungstätigkeit VV (2019 & 2020) 720 720

• Weiterbildungsbudget (2019 & 2020) 500 1.000

Summe: 3.220 8.920
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